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Mietrecht
Wer zahlt Betriebskos-
ten für dieGarage?

Kann sich der Mieter einer Gara-
ge weigern, die anfallenden Be-
triebskosten zu bezahlen, weil im
Vertrag dazu nichts vereinbart
wurde?

Ist über die Frage, wer die anteili-
genBetriebskosteneinerGarage
zu tragen hat, imMietvertrag
nichts enthalten, kommt es da-
rauf an, wie hoch derMietzins ist.
Dementsprechend ist der – nicht
unter dasMietrechtsgesetz fal-
lende – Vertrag zu ergänzen: Ist
der Zins niedrig, wird angenom-
men, dass redliche und vernünf-
tige Parteien vereinbart hätten,
dass die auf die Garage entfal-
lenden Betriebskosten von dem
Mieter zu tragen sind.

Lärm
Streit ummangelnden
Trittschallschutz

Wie kann einWohnungseigentü-
mer zu einem ausreichenden
Trittschallschutz verpflichtet
werden?

Der Eigentümer einer Dachge-
schoßwohnung hat seinenMie-
ter angewiesen, niemanden in
dieWohnung zu lassen, damit
dermangelhafte Trittschall-
schutz nicht saniert wird.
Kann er deshalb verpflichtet wer-
den, Lärmimmissionen zu unter-
lassen, soweit der ortsübliche
Grenzwert des Geräuschpegels
überschritten wird?
Auch im Fall einer verkehrsübli-
chen oder bestimmungsgemä-
ßenNutzung gewährte der
Oberste Gerichtshof einem
Wohnungseigentümer eine Kla-
ge auf Unterlassung, wenn die-
ser durch Lärmwesentlichbeein-
trächtigt wurde. Undwenn der
störendeWohnungseigentümer
selbst nicht im erforderlichen
Maß dafür gesorgt hat, dass der
Trittschallschutz ausreicht, um zu
starken Lärm in denNachbar-
wohnungen zu verhindern.

Recht

gesprochen

RECHT IN KÜRZE

Falschfahrer werden
härter bestraft

Auch wenn die Zahl der Geisterfah-
rer nach den offiziellen Statistiken
in Österreich rückläufig ist, verursa-
chen Falschfahrer jedes Jahr Unfälle
mit zahlreichen Verletzten.

In einem aktuellen Urteil hat der
Verwaltungsgerichtshof den Begriff
des Geisterfahrens erweitert und
klargestellt: Auch das Zurücksetzen
des Fahrzeugs auf der Autobahn ver-
wirklicht diesen Straftatbestand.

Das heißt nun: Den Führerschein
müssen daher nicht nur Fahrer für
mindestens sechs Monate abgeben,
die auf der Autobahn entgegen die
Fahrtrichtung fahren, sondern auch
jene, die das Auto im Retourgang
zurücksetzen. Einige Meter reichen
aus, um besonders gefährliche Ver-

Alkoholkranke pöbeln Passanten
an, blockieren Sitzgelegenheiten
und zerschlagen Flaschen auf dem
Boden: Um diese und ähnliche örtli-
chen Missstände zu bekämpfen, hat
der Innsbrucker Gemeinderat im
Juni 2014 ein Alkoholverbot in Tei-
len der Innenstadt verhängt.

Aus Protest gegen die Verordnung
tranken der grüne Stadtrat Gerhard
Fritz und der Universitätsprofessor
Roland Psenner in der Innenstadt
ein Glas Wein und erstatteten
Selbstanzeige, um beim Verfas-
sungsgerichtshof Beschwerde einle-
gen zu können. Für die Verfassungs-
richter bestehen jedoch keine Be-
denken gegen das verhängte Alko-
holverbot. Es handle sich dabei um

Gemeinde kann
Alkohol verbieten

hältnisse herbeizuführen. In diesem
Falle ist die Lenkberechtigung zwin-
gend abzugeben.

Der Strafkatalog für Geisterfahrer

und andere Falschfahrer auf der Au-

tobahnwurde verschärft. BILD: SN/R.RATZER

Ein Gemeinderat kann auf be-

stimmten Plätzen den Alkoholkon-

sum verbieten. BILD: SN/APA/DPA

eine „verhältnismäßige Maßnahme
zur Eindämmung der mit dem Alko-
holkonsum einhergehenden kon-
kreten örtlichen Missstände“.

Eine Verletzung verfassungsge-
setzlich gewährleisteter Rechte
konnte der Verfassungsgerichtshof
nicht feststellen. Er wies die Be-
schwerde ab. Stephan Kliemstein

Fahrtrichtungsanzeiger:
Warumeinfach,wennesauchkom-
pliziertgeht?WennderGesetzge-
ber imKraftfahrgesetzvoneinem
Fahrtrichtungsanzeigerspricht,
meinterdamiteinenBlinker.

Einverleibung:
Darunter isteineEintragungsform
imGrundbuchzuverstehen,dienur
aufgrundöffentlicherUrkunden
odernotariellbeglaubigter
Privaturkundengeschehenkann.

Heimfallsrecht:
Gibteskeinetestamentarischen
undgesetzlichenErbenoderande-
reVermächtnisnehmer,erbtdieRe-
publikÖsterreich.DerNachlasswird
„heimfällig“. klie

Recht

verständlich

Crowdinvesting ist für junge Unternehmen zu einer lukrativen Finanzierungsalternative

geworden. Nun gibt es auch klare rechtliche Rahmenbedingungen dafür.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Eine innovative Idee, ein neues Pro-
dukt, der Ausbau eines Online-
shops: Viele Geschäftsmodelle
scheitern an der Finanzierung. Ge-
rade für Start-ups und Jungunter-
nehmer erweist sich die Unterneh-
mensfinanzierung als schwieriges
Unterfangen: Sie starten deshalb
immer häufiger Crowdfunding-Ak-
tionen, bei denen viele kleine Anle-
ger ein Firmenprojekt realisieren.

Einheitliche rechtliche Stan-
dards für den Betrieb von Crowd-
funding-Plattformen und den Geld-
aufbringungsmodus gab es bisher
nicht, wie etwa eine umfassende Ri-
sikodarstellung, eine Aufstellung
von Kosten und Veranlagungspro-
dukten oder die Aufklärung über
Rücktrittsrechte und Kündigungs-
modalitäten. Und das, obwohl sich
Crowdinvesting mehr und mehr
zum Anlagethema für die breite
Masse entwickelt.

Zu Recht haben Konsumenten-
schützer in der Vergangenheit wie-
derholt rechtliche Rahmenbedin-
gungen gefordert, die mehr Trans-
parenz und Schutz für Anleger
schaffen sollen. Diesem Wunsch ist
der österreichische Gesetzgeber ge-

folgt und hat das Crowdfunding
erstmals auf eine gesetzliche Basis
gestellt: Das neue Alternativfinan-
zierungsgesetz (AltFG), das seit Kur-
zem in Kraft ist, soll es Neugrün-
dern erleichtern, ihre innovativen
Ideen umzusetzen. Als alternative
Finanzinstrumente gelten unter an-
derem Aktien, Anleihen, Geschäfts-
anteile an Kapitalgesellschaften
und stille Beteiligungen. In erster
Linie wird durch die neue Regelung
eine einfache und kostengünstige
Unternehmensfinanzierung er-
möglicht.

Wie das funktioniert? Nach den
Vorschriften des Kapitalmarktge-
setzes (KMG) sind öffentliche Ange-
bote in Österreich grundsätzlich
nur dann erlaubt, wenn potenzielle
Geldgeber bestimmte Informatio-
nen in Form eines Prospekts erhal-
ten, was in der Regel mit beacht-
lichen Kosten verbunden ist. Diese
Vorschriften wurden im AltFG et-
was aufgelockert: Für Projekte bis
zu einem Emissionsvolumen von
100.000 Euro gibt es keine gesetzli-
chen Voraussetzungen. Die Pros-
pektpflichtschwelle des KMG wur-
de von 250.000 Euro auf 1,5 Mill.
Euro erhöht, die volle Prospekt-
pflicht mit umfassenden Informa-

Wie Jungunternehmer künftig
leichter ihren Start finanzieren

tionen kommt erst ab fünf Mill. Eu-
ro zum Tragen. Auf diese Weise
werden hohe Kosten und Haftungs-
risiken vermieden, was insbesonde-
re Start-ups bei der Umsetzung ih-
rer Projekte entgegenkommt.

Gleichzeitig enthalten die Be-
stimmungen des AltFG aber auch
standardisierte Informations- und
Veröffentlichungspflichten, die
dem Anlegerschutz dienen und
dem Missbrauch der Schwarm-
finanzierung einen Riegel vorschie-
ben sollen. Den Emittenten und Be-
treibern von Internetplattformen
werden dabei bestimmte Pflichten
zur Verhinderung der Geldwäsche
und der Terrorismusfinanzierung
auferlegt, wie beispielsweise die
Pflicht zur Identifizierung von An-
legern. Auf diese Weise sollen kri-
minelle Machenschaften unterbun-
den werden.

Plattformbetreiber müssen darü-
ber hinaus über die Auswahlkrite-
rien für Projekte, über die eingeho-
benen Entgelte, die Risikostreuung
und das Risiko eines Totalverlusts
informieren, auch der Jahresab-
schluss muss veröffentlicht werden.

Wer eine solche Plattform be-
treibt, darf grundsätzlich nicht als
Emittent agieren, es sei denn, es

wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen und es handelt sich um eine
geringfügige Beteiligung, die aus-
schließlich dazu dient, den Infor-
mationsfluss zwischen Emittenten
und Anlegern zu erleichtern. Da
Anleger ihr eingesetztes Geld im
schlimmsten Fall zur Gänze verlie-
ren können, dürfen Unternehmer
maximal 5000 Euro pro Investor
einsammeln. Höhere Beträge sind
nur ausnahmsweise zulässig, etwa
wenn der Anleger erklärt, dass er
höchstens das Doppelte seines
durchschnittlichen monatlichen
Nettoeinkommens oder maximal
zehn Prozent seines Finanzanlage-
vermögens investiert.

Da das Alternativfinanzierungs-
gesetz auch Strafbestimmungen
enthält, ist beim Betrieb von Sam-
melplattformen Vorsicht geboten:
Im Falle eines Verstoßes kann die
Bezirksverwaltungsbehörde Ver-
waltungsstrafen von bis zu 30.000
Euro verhängen. Wer die gesetzli-
chen Vorgaben nicht beachtet, kann
zudem von Mitbewerbern auf Un-
terlassung geklagt werden („Vor-
sprung durch Rechtsbruch“).
StephanKliemstein ist Rechtsanwalt

in Salzburg (Zumtobel Kronberger

RechtsanwälteOG)

Martin Kind,
Univ.-Doz. für
Öffentliches
Recht, UniWien.

Wenn Banken

keine Kredite ge-

ben,mussman

ausGeldmangel

nicht gleich die

Flinte ins Korn

werfen. BILD: SN/OLIVIER

LE MOAL - FOTOLIA


